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Text 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Als Ausländer im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt, wer nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzt. 

(2) Als Beschäftigung gilt die Verwendung 

 a) in einem Arbeitsverhältnis, 

 b) in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis, 

 c) in einem Ausbildungsverhältnis, einschließlich der Tätigkeiten nach § 3 Abs. 5, 

 d) nach den Bestimmungen des § 18 oder 

 e) überlassener Arbeitskräfte im Sinne des § 3 Abs. 1 und 4 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 196/1988, und des § 5a Abs. 1 des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287. 

(3) Den Arbeitgebern gleichzuhalten sind 

 a) in den Fällen eines arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsverhältnisses (Abs. 2 lit. b) der 
Vertragspartner, 

 b) in den Fällen des Abs. 2 lit. c und d der Inhaber des Betriebes, in dem der Ausländer beschäftigt 
wird, sofern nicht lit. d gilt, oder der Veranstalter, 

 c) in den Fällen des Abs. 2 lit. e auch der Beschäftiger im Sinne des § 3 Abs. 3 des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes und des § 5a Abs. 3 des Landarbeitsgesetzes 1984, 
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 d) der ausländische Dienstleistungserbringer, dem eine EU-Entsendebestätigung nach Maßgabe des 
§ 18 Abs. 12 auszustellen ist und 

 e) der Inhaber der Niederlassung, die einen unternehmensintern transferierten Arbeitnehmer (§ 2 
Abs. 13) beschäftigt. 

(4) Für die Beurteilung, ob eine Beschäftigung im Sinne des Abs. 2 vorliegt, ist der wahre 
wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sachverhaltes maßgebend. Eine 
Beschäftigung im Sinne des Abs. 2 liegt insbesondere auch dann vor, wenn 

 1. ein Gesellschafter einer Personengesellschaft zur Erreichung des gemeinsamen 
Gesellschaftszweckes oder 

 2. ein Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Geschäftsanteil von 
weniger als 25% 

Arbeitsleistungen für die Gesellschaft erbringt, die typischerweise in einem Arbeitsverhältnis geleistet 
werden, es sei denn, die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice stellt auf Antrag binnen drei 
Monaten fest, daß ein wesentlicher Einfluß auf die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den 
Gesellschafter tatsächlich persönlich ausgeübt wird. Den Nachweis hiefür hat der Antragsteller zu 
erbringen. Nach Ablauf dieser Frist darf die Tätigkeit auch ohne den erforderlichen Feststellungsbescheid 
aufgenommen werden. Wird der Antrag nach Ablauf der Frist abgewiesen, ist die bereits begonnene 
Tätigkeit umgehend, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Zustellung des Bescheides, zu beenden. 

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 25/2011) 

(5a) Als besondere Führungskräfte gelten Ausländer, die leitende Positionen auf der Vorstands- oder 
Geschäftsleitungsebene in international tätigen Konzernen oder Unternehmen innehaben oder 
international anerkannte Forscher sind und deren Beschäftigung der Erschließung oder dem Ausbau 
nachhaltiger Wirtschaftsbeziehungen oder der Schaffung oder Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze im 
Bundesgebiet dient und die eine monatliche Bruttoentlohnung von durchwegs mindestens 120 vH der 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) 
zuzüglich Sonderzahlungen erhalten. 

(6) EWR-Bürger sind Ausländer, die Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) sind. 

(7) Grenzgänger sind Ausländer, die ihren Wohnsitz in einem Nachbarstaat haben, in den sie täglich 
zurückkehren, und die sich zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in einem unmittelbar an diesen Staat 
grenzenden politischen Bezirk in Österreich oder in den Freistädten Eisenstadt oder Rust aufhalten. 

(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 72/2013) 

(9) Drittstaaten sind Staaten, die nicht Vertragspartei des EWR-Abkommens sind. 
Drittstaatsangehörige sind Ausländer, die nicht EWR-Bürger sind. 

(Anm.: Abs. 10 aufgehoben durch Art. 1 Z 2, BGBl. I Nr. 66/2017) 

(11) Für Kinder sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, die jeweiligen 
Altersgrenzen gemäß § 2 Abs. 1 Z 9 und Abs. 4 NAG und § 52 Abs. 1 Z 2 NAG heranzuziehen. 

(12) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die sich auf Ehegatten beziehen, gelten für 
eingetragene Partner nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG, BGBl. I Nr. 135/2009, 
sinngemäß. 

(13) Als unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer gelten Ausländer, die von ihrem 
ausländischen Arbeitgeber mit Sitz außerhalb der Europäischen Union während ihres Arbeitsverhältnisses 

 1. als Führungskraft, die die aufnehmende Niederlassung oder eine Abteilung oder Unterabteilung 
dieser Niederlassung leitet und hauptsächlich unter der allgemeinen Aufsicht des Leitungsorgans 
oder der Anteilseigner oder gleichwertiger Personen des transferierenden Unternehmens, der 
transferierenden Unternehmensgruppe oder der aufnehmenden Niederlassung steht oder von 
ihnen allgemeine Weisungen erhält, oder 

 2. als Spezialist, der über unerlässliche Spezialkenntnisse für die Tätigkeitsbereiche, die Verfahren 
oder die Verwaltung der aufnehmenden Niederlassung und über ein hohes Qualifikationsniveau 
für bestimmte Arbeiten oder Tätigkeiten mit spezifischen technischen Kenntnissen, 
einschließlich einer angemessenen Berufserfahrung, verfügt, oder 

 3. als Trainee mit einem Hochschulabschluss, der in seiner beruflichen Entwicklung gefördert wird 
oder sich branchenspezifisch, technisch oder methodisch fortbildet, 

in eine oder mehrere Niederlassungen, die zum gleichen Unternehmen oder zur gleichen 
Unternehmensgruppe gehören und ihren Sitz im Bundesgebiet haben, vorübergehend abgestellt und dort 
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entsprechend tätig werden. Ausländer, die von Arbeitsvermittlern, Arbeitskräfteüberlassern oder 
sonstigen Unternehmen, die Arbeitnehmer zur Arbeit unter der Aufsicht und Leitung eines anderen 
Unternehmens zur Verfügung stellen, abgestellt werden, gelten nicht als unternehmensintern transferierte 
Arbeitnehmer. 

(14) Als Volontäre gelten Ausländer, die ausschließlich zum Zwecke der Erweiterung und 
Anwendung von Kenntnissen zum Erwerb von Fertigkeiten für die Praxis ohne Arbeitspflicht und ohne 
Entgeltanspruch bis zu drei Monaten im Kalenderjahr beschäftigt werden und dabei keine Hilfsarbeiten, 
einfache angelernte Tätigkeiten oder Arbeiten auf Baustellen verrichten. 

(15) Als Ferial- oder Berufspraktikanten gelten Schüler, die eine im Rahmen eines geregelten Lehr- 
oder Studienganges an einer inländischen Bildungseinrichtung mit Öffentlichkeitsrecht vorgeschriebene 
Tätigkeit verrichten. 

(16) Als Praktikanten im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/801 über die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung 
eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder 
Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (im Folgenden: Forscher- und Studenten-
Richtlinie), ABl. Nr. L 132 vom 21.05.2016 S. 21 gelten Ausländer, die in einem Drittstaat ein Studium 
absolvieren, das zu einem Hochschulabschluss führt, oder vor nicht mehr als zwei Jahren einen 
Hochschulabschluss erlangt haben und im Rahmen einer Vereinbarung eines studienbezogenen 
Praktikums mit einer aufnehmenden Einrichtung auf entsprechendem Qualifikationsniveau für die Dauer 
von 91 bis 180 Tagen beschäftigt werden, um sich Wissen, praktische Kenntnisse und Erfahrungen in 
einem beruflichen Umfeld anzueignen. 

(17) Als Forscher im Sinne der Forscher- und Studenten-Richtlinie gelten Ausländer, die über einen 
Doktorgrad oder einen geeigneten Hochschulabschluss, der diesen den Zugang zu Doktoratsprogrammen 
ermöglicht, verfügen und im Rahmen einer Forschungseinrichtung eine wissenschaftliche Tätigkeit 
verrichten, für die normalerweise ein solcher Abschluss erforderlich ist. 
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